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Reglement «Mein Solar Strom» 
 
Gültig ab 1. Januar 2024 
 
 

I.  Allgemeines 
 
 
Artikel 1 
 

Mit dem vorliegenden Reglement wird der HKN-Handel von «Mein Solar Strom» (vormals 

«Zimmerberg Solarstrom») der Energie Genossenschaft Zimmerberg (EGZ) geregelt. Dieses ist 

dem Schweizer Energiegesetz (EnG), der Energieverordnung (EnV), dem Stromversorgungs-

gesetz (StromVG), der Stromversorgungsverordnung (StromVV) und im speziellen der 

Herkunftsnachweis-Verordnung (HKNV) unterstellt. 

 

 

Artikel 2 
 

Die verschiedenen Produkte unter dem Namen «Mein Solar Strom» Eigentum der EGZ. 

 
 

Artikel 3 
 

Alle Transaktionen werden durch die EGZ mit Herkunftsnachweisen (HKN) von der 

akkreditierten Zertifizierungsstelle Pronovo belegt. 

 

  

Artikel 4 
 

Ein HKN entspricht einer in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Kilowattstunde (kWh) 

neuer erneuerbare Energie (Photovoltaik, Wind-, Wasserkraft oder Biomasse). Beim HKN 

handelt es sich um einen ökologischen Mehrwert bezeichnet. Dieser enthält keine 

Netznutzungs- oder Energiekosten, welche üblicherweise durch die Verteilnetz-BetreiberIn 

eingefordert werden.  

 
 

  

http://www.energiegenossenschaft.ch/wp2/wp-content/uploads/2015/06/150608_stromallmend-reglement.pdf#page=1
http://www.energiegenossenschaft.ch/wp2/wp-content/uploads/2015/06/150608_stromallmend-reglement.pdf#page=1
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II.  Nutzungsbedingungen 
 
 
Artikel 5 
 

Nutzungsberechtigt sind primär EinwohnerInnen und Firmen aus der Region Zimmerberg 

(Bezirk Horgen). Für StromproduzentInnen gilt die Bedingung, dass ihre Anlage innerhalb der 

Region Zimmerberg betrieben wird (Ausnahmen sind möglich).  AnlagebetreiberInnen müssen 

zudem GenossenschafterIn sein und entsprechend über mindestens 1 Anteilschein der EGZ 

verfügen. 

 

Für KonsumentInnen gibt es keine geographische oder andere Einschränkung. 

 

 

Artikel 6 
 

Alle TeilnehmerInnen am HKN-Austausch sind KonsumentInnen, ProduzentInnen oder 

ProsumerInnen, die Strom jeweils produzieren und / oder konsumieren.  

 

KonsumentInnen verbrauchen mit verschiedenen Endgeräten Strom und beziehen diesen aus 

dem öffentlichen Stromnetz.  ProduzentInnen verfügen über eine erneuerbare Energie-

Erzeugungsanlage, speisen Elektrizität ins öffentliche Stromnetz ein und verfügen damit über 

HKN für den ökologischen Mehrwert.  ProsumerInnen sind zugleich ProduzentInnen und 

KonsumentInnen. 

 

 

Artikel 7 
 

Die Kündigung der Zusammenarbeit, resp. des Abonnements mit der EGZ ist für 

ProduzentInnen, KonsumentInnen und ProsumerInnen jeweils jährlich auf das 

wiederkehrende Eintrittsdatum möglich. Die Kündigung muss in schriftlicher Form an die EGZ 

und unter Einhaltung einer 30-tägigen Frist erfolgen. 

 

 

Artikel 8 
 

Die EGZ übernimmt sämtlich Administrations-Aufwendungen im Zusammenhang mit «Mein 

Solar Strom» und führt eine Elektrizitätsbuchhaltung unter Einhaltung der gesetzlich 

erforderlichen Kennzeichnungs- und Informationspflichten. Die dadurch entstehenden Kosten 

sind in der Tarifgestaltung der EGZ einkalkuliert. Darüber hinaus gehende und weitere 

Aufwendungen können nach Absprache zusätzlich verrechnet werden. 

Die jährliche Strombilanz wird jeweils im Rahmen des EGZ-Tätigkeitsberichts kommuniziert.  
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Artikel 9 
 

Entscheidend für die Aufnahme eines neuen Teilnehmers (ProduzentIn, KonsumentIn, 

ProsumerIn) ist der aktuelle Markt, also Angebot und Nachfrage. Die EGZ entscheidet über die 

Aufnahme in das System «Mein Solar Strom». Für die Abrechnung massgebend sind das 

Eintrittsdatum sowie die aktuell verfügbaren HKN. 

 

Die EGZ ist bestrebt, die HKN-Menge (Ankauf / Verkauf) im Gleichgewicht zu halten. Bei einem 

HKN-Überangebot kann sie daher ProduzentInnen und / oder ProsumerInnen auf eine 

Warteliste setzen. 

 

 

 

III.  Tarife 
 
Artikel 10 
 

Die aktuellen Kosten und Vergütungstarife der Herkunftsnachweise (HKN) für 

ProduzentInnen, KonsumentInnen  und ProsumerInnen der EGZ werden jährlich vom EGZ-

Verwaltungsrat festgelegt. Für den Ankauf und die Verkaufsprodukte von «Mein Solar Strom» 

gelten aktuell folgende Tarife (Preisangaben exkl. MwSt.): 
 

 

ProduzentInnen:  CHF 0.05 / kWh Ankauf / Vergütung durch EGZ  
 

 

KonsumentInnen:   Verkauf / Rechnungstellung durch EGZ 
 

Solarstrom zum Fixpreis | Jahresabo CHF    20.– / Jahr (200 kWh) 

Solarstrom zum Fixpreis | Jahresabo CHF    50.– / Jahr (500 kWh) 

Solarstrom zum Fixpreis | Jahresabo CHF 100.– / Jahr (1‘000 kWh) 

Haushalt / Gewerbebedarf | individuell im Jahresabo CHF   0.10 / kWh  

Veranstaltung / Event | individueller Einmalbedarf CHF   0.10 / kWh  

Solarstrom für Elektroauto | Jahresabo                          ab CHF    20.– / 1‘000km (200 kWh)  
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